
H Gesamtbetrag der Rechnung;

geleistete Zahlungen: 

Gesamtbetrag der geleisteten 

Zahlungen seit der letzten Abrechnung 

für diese Anlage.  

Ihr Guthaben / Unsere Restforderung: 

Der offene Saldo wird jeweils ohne  

Vorzeichen dargestellt. 

I Zahlungsvereinbarung:

Bei bestehendem SEPA-Mandat: 

Darstellung der Bankverbindung, 

über die der Saldo verrechnet wird. 

Bei Zahlscheinzahlern: Bitte um 

Einzahlung mittels beiliegendem(n) 

Zahlschein(en) oder per 

Internetbanking. 

J Neuer monatlicher

Teilzahlungsbetrag 

Rechnungserklärung

Strom 

A Art der Abrechnung

- Jahresabrechnung, Schluss- 

abrechnung.

B Zustelladresse. Kann jederzeit

 auf Wunsch geändert werden. 

C bei Rückfragen bitte immer die

 Anlagennummer bereithalten. 

D Anlagennummer und Anlagen-  

bzw. Standortadresse Kunde: 

stellt den tatsächlichen Ort des  

Leistungsbezuges dar 

E Die Bankverbindung der

 Stadtwerke Kufstein für 

Überweisungen. 

F Hier finden Sie alle Infos zum

Rechnungsversand:  

Rechnungsnummer + Datum 

Der Verbrauch im gesamten  

Zeitraum 

G Genaue Aufteilung der Stromkosten

auf Energie, Netz und Abgaben.  

Die Energiepreise bestimmt der Lieferant  

selbst, der Rest wird per Verordnung und 

durch Gesetze bestimmt. 

 

     

 

 

 

 

K Hinweis im Sinne des

Umsatzsteuergesetzes - 

Firmenkunden können mit 

diesem Beleg bei der 

monatlichen Teilzahlung 

den Vorsteuerabzug in 

Anspruch nehmen. 

L In dieser Tabelle sehen

Sie die Fälligkeitstermine, 

an denen der neue 

monatliche Teilzahlungs-

betrag sowie eine 

etwaige Restschuld 

abgebucht wird, bzw. bei 

uns eingelangt sein 

muss. 
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M Geschäftsbereich, Preis- 

komponenten (Energiepreis,  

Netzdienstleistung, Steuern und 

Abgaben) und Stromtarif 

N Grundpreis in Monaten

(Verrechnungszeitraum) x Anzahl 

der Anschlüsse.  

Der Grundpreis wird Tag genau 

berechnet. 

O Bei Preisänderungen während

des Rechnungszeitraumes wird die 

verrechenbare Menge auf die 

verschiedenen Preiszeiträume  

aufgeteilt.

P Zählermiete und Aufwendungen

für das Datenmanagement 

Q Elektrizitätsabgabe:

Lt. Strukturanpassungsgesetz von  

1996 ist ab 01.06.1996 eine vom  

Finanzministerium festgesetzte 

Elektrizitätsabgabe für jede  

Kilowattstunde elektrischer Energie 

einzuheben und direkt an das  

Finanzministerium abzuliefern. 

R Beitrag gemäß §45 Ökostromgesetz 2012

je Zählpunkt zur Förderung von alternativen 

Stromerzeugungsanlagen 

S Gebrauchsabgabe:

Der Gebrauch von öffentlichem Grund 

und des darüber liegenden Luftraumes  

unterliegt in einigen Gemeinden einer  

Gebrauchsabgabe. Die rechtlichen Grundlagen  

für die Einhebung einer Gebrauchsabgabe sind 

in Landesgesetzen geregelt. 
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T Geschäftsbereich und Stromtarif

(wie im Rechnungsdetail ersichtlich) 

U Zählpunkt: 
Einspeise- und, oder Entnahmepunkt, 

an dem ein Energiefluss zähltechnisch 

erfasst und registriert wird. 

V Ablesedatum

W Art der Zählerstandsermittlung 
Erklärungstext siehe *) -Fußnoten 

X Differenz des Zählerstandes

(Verbrauch) 

Y Konstante:

Mit diesem Wert ist die Differenz  

des Zählerstandes zu multiplizieren  

(ergibt den tatsächlichen Verbrauch). 

Bei Standardanlagen beträgt der  

Faktor 1. Bei sehr großen 

Verbrauchern werden spezielle  

Zähler eingesetzt, die einen höheren  

Umrechnungsfaktor benötigen. 

Z Gesamtverbrauch aller Geräte

der Verbrauchsstelle

AB Stromkennzeichnung

(Labeling) Genaue 

Aufstellung der 

Stromquellen sowie der 

Umweltauswirkungen zur 

Information für den 

Konsumenten. 

AA Die Versorgung aus den

unterschiedlichen Netzebenen ist 

abhängig von der Anlagengröße  

(Leistungsanschluss und 

Spannungsversorgung  
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